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«Es gibt einen breit abgestützten 
Konsens für den Erhalt der Schweizer 
Landschaft.»

These 1

«Landschaft ist essenzieller Teil der 
schweizerischen Gesetzgebung.»

These 2



Raumplanungsgesetz (RPG; 1979/2012 ) 

Art. 1 Ziele

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 

a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu 
schützen; 

abis. die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer 
angemessenen Wohnqualität; 

b. kompakte Siedlungen zu schaffen; 

Art. 3 Planungsgrundsätze 

1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze: 

2 Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen 

… 

b. Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen; 

c. See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden; 

d. naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben; 

e. die Wälder ihre Funktionen erfüllen können. 

…

Landschaft in der Gesetzgebung







Beispiel Buochser Ribi
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Beispiel Buochser Ribi



− Realisierung der 
ökologischen Infrastruktur 
(öI)

− Beiträge für regionale 
Biodiversität und 
Landschaftsqualität (BrBL)

− Entwicklung ländlicher 
Raum (ELR) (BLW/SECO)

An der Schnittstelle zur 
Biodiversität/Landwirtschaft



Blueprint für Baukultur 

Charta Vierwaldstättersee



Charta Rigi 2030



Charta Rigi 2030



Innotour Projekt Kulturerbe Rigi
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